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[bookmark: Titel]Die fristlose Kündigung einer Lehrkraft
A.  Ausgangslage

Ein Anstellungsverhältnis endet in der Regel ordentlich, d.h. mit der Pensionierung, durch Ablauf (bei befristetem Anstellungsverhältnis) oder mit einer ordentlichen Kündigung durch die Anstellungsbehörde bzw. durch die Lehrperson.
[bookmark: _GoBack]Es gibt aber Situationen, die derart gelagert sind, dass das Weiterbestehen des Anstellungsverhältnisses einer der Parteien nach Treu und Glauben nicht mehr zumutbar ist. Es muss daher eine Möglichkeit geben, das Anstellungsverhältnis mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Da aber die fristlose Kündigung einen schwerwiegenden Eingriff in die Rechte der Gegenpartei darstellt, ist sie nur unter strengen Voraussetzungen zulässig und darf nur als letztmögliches Mittel (ultima ratio) ausgesprochen werden.
Hinweis: Die Einstellung im Amt gemäss Art. 10 Abs. 4 LAG und die fristlose Kündigung sind kaum nebeneinander möglich. Es empfiehlt sich deshalb, im Voraus abzuklären, welche der beiden Möglichkeiten für die aktuelle Situation am besten geeignet ist.

B. Gesetzliche Grundlagen

Art. 1 des Gesetzes über die Anstellung der Lehrkräfte vom 20.01.1993 (LAG; BSG 430.250) 
Art. 26 des Personalgesetzes vom 16. September 2004 (PG; BSG 153.01)
Art. 28 Abs.4 des Personalgesetzes vom 16. September 2004 (PG; BSG 153.01)
Art. 21 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 23.05.1989 (VRPG; BSG 155.21) 
Art. 52 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 23.05.1989 (VRPG; BSG 155.21) 

C. Voraussetzungen


	Fristlose Kündigung innert nützlicher Frist
	· Wie das Wort bereits vermuten lässt, müssen bei einer fristlosen Kündigung grundsätzlich keine Fristen eingehalten werden.
· Die Kündigung ist jedoch innert nützlicher Frist nach Eintritt resp. Entdecken des wichtigen Grundes auszusprechen. Dabei ist zu beachten, dass die Anforderungen an die Begründung und der Anspruch auf rechtliches Gehör im öffentlichen Recht eine deutlich längere Frist zwischen Entdecken des wichtigen Grundes und Erklärung der fristlosen Kündigung erforderlich machen können als im Privatrecht. Im Gegensatz zum Privatrecht, wo die fristlose Kündigung innert wenigen Arbeitstagen ausgesprochen werden muss, wird daher die nützliche Frist bei der fristlosen Kündigung öffentlich-rechtlicher Anstellungsverhältnissen in aller Regel nicht nur wenige Arbeitstage betragen. 
· Wird trotz Kenntnis der Gründe zugewartet, verwirken das Recht zur fristlosen Entlassung.

	Wichtige Gründe
	· Es sind Umstände, unter denen den Beteiligten die Fortsetzung des Anstellungsverhältnisses bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin nach Treu und Glauben nicht mehr zugemutet werden kann,
· Diese müssen schwerer wiegen als die triftigen Gründe der ordentlichen Kündigung.
· Eine fristlose Entlassung ist nur bei besonders schweren Verfehlungen gerechtfertigt, welche einerseits objektiv geeignet sind, die für das Arbeitsverhältnis wesentliche Vertrauensgrundlage zu zerstören oder zumindest so tiefgehend zu erschüttern, dass die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses auch bis zum Ende der ordentlichen Kündigungsfrist nicht mehr zumutbar ist, und die andererseits auch tatsächlich zu einer derartigen Zerstörung oder Erschütterung des gegenseitigen Vertrauens geführt haben.
· Ob die vorgeworfene Verfehlung die erforderliche Schwere erreicht, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere von der Stellung und Verantwortung der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers.
· Ein strengerer Massstab an die Integrität als bei manchen anderen Personen, die im Dienst des Gemeinwesens tätig sind, ist bei Personen mit Beispielfunktion anzulegen, so etwa bei Lehrkräften. 
· Beispiele für wichtige Gründe:
· Straftaten zum Nachteil der anderen Partei, 
· schwere Verletzung der Persönlichkeitsrechte der anderen Partei, 
· schwere Dienstpflichtverletzungen. 
· Weniger schwerwiegende Verfehlungen müssen trotz Verwarnung wiederholt vorgekommen sein, damit sie die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar machen.
· Auch ausserdienstliches Verhalten / private Verhaltensweisen, welche die Vertrauenswürdigkeit beeinträchtigen, können eine fristlose Kündigung rechtfertigen.

	Verhältnismässigkeit
	· Die fristlose Kündigung muss verhältnismässig sein!
· Dem Verhältnismässigkeitsprinzip entsprechend muss die Kündigung stets ultima ratio sein. Dies gilt umso mehr, wenn eine fristlose Kündigung in Frage steht. Sie ist ausgeschlossen, wenn dem Arbeitgeber mildere und ebenso geeignete Massnahmen zur Verfügung stehen, um die eingetretene Störung des Arbeitsverhältnisses in zumutbarer Weise zu beheben.
· Im Umkehrschluss ist die fristlose Kündigung verhältnismässig, wenn sie sich als zur Erreichung des im öffentlichen Interesse liegenden angestrebten Ziels geeignet, erforderlich und verhältnismässig im engeren Sinne, d. h. zumutbar, erweist.

	Fürsorgepflicht der Anstellungsbehörde
	· Die Anstellungsbehörde muss die ihr zumutbaren Massnahmen zur Entschärfung eines Konflikts ergriffen haben.

	Form
	· Die fristlose Kündigung ist schriftlich unter Angabe des wichtigen Grundes und in Form einer Verfügung auszustellen.
· Die Inhalte einer Verfügung werden in Art. 52 VRPG geregelt. Demnach muss eine Verfügung was folgt enthalten:
a) die Bezeichnung der verfügenden Behörde,
b) die Tatsachen, Rechtssätze und Gründe, auf die sie sich stützt,
c) die Verfügungsformel und die Kostenregelung,
d) den Hinweis auf das zulässige ordentliche Rechtsmittel mit Angabe von Frist und Instanz (Rechtsmittelbelehrung),
e) die Adressatinnen oder Adressaten,
	f) das Datum und 
g) die Unterschrift
	h) 




	Rechtliches Gehör (Art. 21 VRPG)
	· Vor Erlass der Verfügung ist der Lehrperson das rechtliche Gehör zu gewähren. Ihre Argumente sind in der Kündigungsverfügung zu würdigen.
· Der Umfang des Gehörsanspruchs lässt sich nicht ein für alle Mal umschreiben. Natur sowie Zweck und Umstände eines Verfahrens sind stets miteinzubeziehen, wenn zu beurteilen ist, welchen Anforderungen ein Verfahren aus dem Blickwinkel des Gehörsanspruchs genügen muss. Auch die Dringlichkeit und die Tragweite des Entscheids sind zu berücksichtigen.
· Die Anhörung kann mündlich oder schriftlich erfolgen.
· Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung können im öffentlichen Dienstrecht auch relativ informelle Äusserungsgelegenheiten vor der Kündigung dem verfassungsrechtlichen Gehörsanspruch genügen, sofern der betroffenen Person klar war, dass sie mit einer solchen Massnahme zu rechnen hatte. Dabei hat die Partei nicht bloss die ihr zur Last gelegten Tatsachen zu kennen, sondern sie muss darüber hinaus auch wissen, dass gegen sie eine Verfügung mit bestimmter Stossrichtung in Erwägung gezogen wird (Entscheid des Bundesgerichts 8C_187/2011 vom 14. September 2011, E. 5.1)

	Keine Sperrfristen bei fristloser Kündigung
	· Die Sperrfristen gelten nicht bei fristloser Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund (Art. 28 Abs. 4 PG).



D. Musterschreiben


	Absender 	

	
	
Einschreiben
Herr
Hans Muster
Adresse


	
	

	
	Ort und Datum


Fristlose Kündigung des Anstellungsverhältnisses
Sehr geehrter Herr Muster

Sie wurden am…… an der Schule ….. als ……(unbefristet oder befristet) angestellt. Gestützt auf Art. 26 PG teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihr Anstellungsverhältnis per sofort auflösen.

Sachverhalt:

Folgende Gründe führen uns zu diesem Vorgehen:
→Den Sachverhalt darlegen und die wichtigen Kündigungsgründe erläutern.

Wir haben Ihnen am ….. mitgeteilt, dass wir beabsichtigen, Ihr Arbeitsverhältnis fristlos zu kündigen und haben Ihnen die Gründe dafür dargelegt. Am …….. konnten Sie sich im Rahmen des rechtlichen Gehörs zu der angekündigten fristlosen Auflösung des Anstellungsverhältnisses äussern.
· Die Äusserungen/Argumente der Lehrperson aufnehmen
· Äusserungen der LP anlässlich des rechtlichen Gehörs müssen geprüft, gewürdigt und in der Entscheidung angemessen berücksichtigt werden.

Rechtliches/Begründung:

Gemäss Artikel 26 PG kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien fristlos gekündigt werden, wenn wichtige Gründe vorliegen. Als solche gelten namentlich Umstände, unter denen den Beteiligten die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach Treu und Glauben nicht mehr zugemutet werden kann. Aufgrund der oben geschilderten Sachlage sehen wir uns leider gezwungen, eine fristlose Kündigung gemäss Artikel 26 PG auszusprechen. 

· Aufzeigen,
· weshalb aufgrund des oben geschilderten Sachverhaltes/ Verhaltens eine Fortsetzung des Anstellungsverhältnisses nach Treu und Glauben nicht mehr zugemutet werden kann und wie das Vertrauensverhältnis zerstört oder tiefgehend erschüttert ist.
· dass die fristlose Kündigung innert nützlicher Frist erfolgt.
· dass die fristlose Kündigung verhältnismässig ist resp. weshalb mildere Massnahmen als unangebracht erscheinen.
· dass die Anstellungsbehörde ihrer Fürsorgepflicht nachgekommen ist.

Wie dargelegt, konnten Ihre Darstellung und Ihre Argumente die Gründe, welche zur fristlosen Kündigung führen, nicht entkräften. Wir sehen uns daher gezwungen, Ihr Anstellungsverhältnis per sofort aufzulösen.


Aus diesen Gründen wird wie folgt verfügt:
Das Arbeitsverhältnis mit Ihnen wird fristlos per heutigem Datum aufgelöst. 

Wir bedauern diese ausserordentliche Massnahme und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. 


Mit freundlichen Grüssen


Anstellungsbehörde gemäss Art. 7 LAG


Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit der Zustellung schriftlich und begründet bei der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern, Rechtsdienst, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern, Beschwerde geführt werden. Einer allfälligen Beschwerde kommt gemäss Art. 25 Abs.2 LAG i.V.m. Art. 108 Abs.2 PG keine aufschiebende Wirkung zu.


Beilagen:
· ………
· ………


Kopie an:
· Personaldossier
· APD






Bern, 22.01.2021 
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